
Bundesrat ermöglicht Arbeitszeitflexibilisierung – kleiner, aber wichtiger Fortschritt für ICT- und
Treuhandbranche

Nach sieben Jahren Stop-and-go-Politik ist endlich Bewegung in das Thema Arbeitszeitflexibilisierung
gekommen. Unter dem Schirm der von EXPERTsuisse initiierten und geleiteten «allianz denkplatz schweiz»
konnte für die Wirtschaftsprüfung-/Treuhand-/Steuerberatungsbranche sowie für die ICT-Branche eine
punktuelle Flexibilisierung der Arbeitsgesetzverordnung (ArgV2) erzielt werden.

Diese Teilflexibilisierung ist ein wichtiger Hebel für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie/Ausserberuflichem
und somit auch ein Hebel gegen den Fachkräftemangel. Die Verordnungsänderung tritt am 1. Juli 2023 in Kraft.

Links & Downloads 
Neuer Verordnungstext
Medienmitteilung vom 10. Mai 2023 – Teilflexibilisierung des Arbeitsgesetzes – allianz denkplatz schweiz 
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https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/78123.pdf
http://www.expertsuisse.ch/dynasite.cfm?cmd=cdocs_docs_docs_download&id=1744&sprache=de&skipfurl=1

